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1. (1)Den Sicherheitsbehörden obliegt der besondere Schutz

1. 1.von Menschen, die tatsächlich hilflos sind und sich deshalb nicht selbst ausreichend vor gefährlichen

Angriffen zu schützen vermögen;

2. 2.der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit;

3. 3.der Vertreter ausländischer Staaten, internationaler Organisationen und anderer Völkerrechtssubjekte,

der diesen zur Verfügung stehenden amtlichen und privaten Räumlichkeiten sowie des ihnen beigegebenen

Personals in dem Umfang, in dem dies jeweils durch völkerrechtliche Verpflichtung vorgesehen ist;

4. 4.von Sachen, die ohne Willen eines Verfügungsberechtigten gewahrsamsfrei wurden und deshalb nicht

ausreichend vor gefährlichen Angriffen geschützt sind;

5. 5.von Menschen, die über einen gefährlichen Angriff oder eine kriminelle Verbindung Auskunft erteilen

können und deshalb besonders gefährdet sind, sowie von allenfalls gefährdeten Angehörigen dieser

Menschen;

6. 6.von Einrichtungen, Anlagen, Systemen oder Teilen davon, die eine wesentliche Bedeutung für die

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, die Funktionsfähigkeit öffentlicher Informations- und

Kommunikationstechnologie, die Verhütung oder Bekämpfung von Katastrophen, den öffentlichen

Gesundheitsdienst, die öffentliche Versorgung mit Wasser, Energie sowie lebenswichtigen Gütern oder den

öffentlichen Verkehr haben (kritische Infrastrukturen).

2. (1a)Die Entgegennahme, Aufbewahrung und Ausfolgung verlorener oder vergessener Sachen obliegt dem

Bürgermeister als Fundbehörde. Der österreichischen Vertretungsbehörde obliegt die Entgegennahme der im

Ausland verlorenen oder vergessenen Sachen und deren Übergabe an die Fundbehörde, in deren

Wirkungsbereich der Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, zum Zweck der

Ausfolgung.

3. (2)Die Sicherheitsbehörden haben gefährlichen Angriffen auf Leben, Gesundheit, Freiheit, Sittlichkeit, Vermögen

oder Umwelt vorzubeugen, sofern solche Angriffe wahrscheinlich sind. Zu diesem Zweck können die

Sicherheitsbehörden im Einzelfall erforderliche Maßnahmen mit Behörden und jenen Einrichtungen, die mit dem

Vollzug öffentlicher Aufgaben, insbesondere zum Zweck des Schutzes vor und der Vorbeugung von Gewalt sowie

der Betreuung von Menschen, betraut sind, erarbeiten und koordinieren, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen,

insbesondere wegen eines vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen ist, dass ein bestimmter Mensch

eine mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlung (§ 17) gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Sittlichkeit eines

Menschen begehen wird. (Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz).

4. (3)Nach einem gefährlichen Angriff haben die Sicherheitsbehörden, unbeschadet ihrer Aufgaben nach der

Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, die maßgebenden Umstände, einschließlich der Identität

des dafür Verantwortlichen, zu klären, soweit dies zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Angriffe erforderlich ist.

Sobald ein bestimmter Mensch der strafbaren Handlung verdächtig ist, gelten ausschließlich die Bestimmungen

der StPO; die §§ 53 Abs. 1, 53a Abs. 2 bis 4 und 6, 57, 58 und 58a bis d, sowie die Bestimmungen über den

Erkennungsdienst bleiben jedoch unberührt.

5. (4)Hat die Sicherheitsbehörde Grund zur Annahme, es stehe ein gefährlicher Angriff gegen Leben, Gesundheit,

Freiheit oder Vermögen bevor, so hat sie die betroffenen Menschen hievon nach Möglichkeit in Kenntnis zu

setzen. Soweit diese das bedrohte Rechtsgut deshalb nicht durch zumutbare Maßnahmen selbst schützen, weil

sie hiezu nicht in der Lage sind, haben die Sicherheitsbehörden die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Verzichtet jedoch derjenige, dessen Rechtsgut gefährdet ist, auf den Schutz ausdrücklich, so kann er

unterbleiben, sofern die Hinnahme der Gefährdung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
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